
 

Bekanntgabe 
einer öffentlichen Sitzung 

 
 
 Am Mittwoch, 26.01.2022, um 17:30 Uhr  
 findet im Großen Schrannensaal, 

 
 

 

 eine 20. Sitzung des Stadtrates  
 

 
mit folgender Tagesordnung statt: 

 

 
 
 
    Bürgerfrageviertelstunde 

 
  

    Bericht des Oberbürgermeisters 
 

  

    Anfragen aus dem Stadtrat 
 

  

1. Vorstellung Projekt "Stadtbiene" durch Frau Krehn   

2. Verordnung der Stadt Dinkelsbühl über die Öffnung von Verkaufsstellen im 
Ausflugs- und Erholungsort Dinkelsbühl für das Jahr 2022 

  

3. Verordnung der Stadt Dinkelsbühl über die Öffnung von Verkaufsstellen an 
Sonn- und Feiertage anlässlich von Märkten für das Jahr 2022 und 2023 

  

4. Baumkataster, Aufnahme, Bewertung und Integration von Bäumen in das 
RIWA GIS Zentrum 

  

     
Genehmigung der Niederschrift 

  

 
 

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 
 
 
Dinkelsbühl, 19.01.2022 
 
 
 
Dr. Christoph Hammer  
Oberbürgermeister 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 26.01.2022 
 

Vorlagen-Nr.: 1/001/2022 

Berichterstatter: Bosch, Bettina 

Betreff: Verordnung der Stadt Dinkelsbühl über die Öffnung von 
Verkaufsstellen im Ausflugs- und Erholungsort Dinkelsbühl für das 
Jahr 2022 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Wie jedes Jahr soll auch für 2022 die beiliegende Verordnung erlassen werden, damit an 40 
Sonn- und Feiertagen im Stadtteil Dinkelsbühl Verkaufsstellen, die bestimmte Waren anbieten, 
offen gehalten werden können. 
 
Die vorgeschlagenen 40 Sonn- und Feiertage wurden wie üblich mit dem örtlichen Industrie- und 
Handelsgremium Dinkelsbühl abgestimmt. Die vier verkaufsoffenen Marktsonntage (13. März, 24. 
April, 9. Oktober, 6. November 2022), müssen auf die 40 Sonn- und Feiertage angerechnet wer-
den. 
 
Anlage: 
Verordnung nach § 10 LadSchlG 
 
 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Die beiliegende Verordnung wird erlassen. Sie ist Bestandteil des Beschlusses. 
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Verordnung der Stadt Dinkelsbühl über die Öffnung von Verkaufsstellen im Ausflugs- 
und Erholungsort Dinkelsbühl für das Jahr 2022 

 
Vom 01. Februar 2022 

 
Auf Grund der §§ 10 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über den Ladenschluss vom 28. November 
1956 (BGBl. I S. 875), in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 2003 (BGBl. I S. 
744), geändert durch Gesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1954) und Art. 228 der neunten 
Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) in 
Verbindung mit § 2 der Ladenschlussverordnung (LSchlV) vom 21. Mai 2003 (GVBl S. 340, 
BayRS 8050-20-1-A), zuletzt geändert durch die Vierte Verordnung zur Änderung der 
Ladenschlussverordnung vom 14. September 2011 (GVBl S. 442) erlässt die Stadt 
Dinkelsbühl folgende Verordnung: 
 

§ 1 
Verkaufsoffene Sonn- und Feiertage 

 
Abweichend von der Vorschrift des § 3 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss 
dürfen in Verkaufsstellen im Sinne des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss im 
Hauptort von Dinkelsbühl Badegegenstände, Devotionalien, frische Früchte, alkoholfreie 
Getränke, Milch und Milcherzeugnisse i.S.d. § 4 Abs. 2 des Milch- und Fettgesetzes, 
Süßwaren, Tabakwaren, Blumen und Zeitungen sowie Waren, die für den Ort 
kennzeichnend sind, an den folgenden Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 10:00 Uhr bis 
18:00 Uhr feilgehalten werden: 
 
Januar:  Februar:  März:   April: 
---   ---   13.03.2022  10.04.2022 
         17.04.2022 
         18.04.2022 
         24.04.2022 
 
Mai:   Juni:   Juli:   August: 
01.05.2022  05.06.2022  03.07.2022  07.08.2022 
08.05.2022  06.06.2022  10.07.2022  14.08.2022 
15.05.2022  12.06.2022  17.07.2022  21.08.2022 
22.05.2022  16.06.2022  24.07.2022  28.08.2022 
26.05.2022  19.06.2022  31.07.2022 
29.05.2022  26.06.2022 
 
September:  Oktober:  November:  Dezember: 
04.09.2022  03.10.2022  06.11.2022  04.12.2022 
11.09.2022  09.10.2022  27.11.2022  11.12.2022 
18.09.2022  12.10.2022     18.12.2022 
25.09.2022  16.10.2022 
   23.10.2022 

 
 

§ 2 
Gesamtzahl festgesetzter Sonn- und Feiertage 

 
Die in § 1 dieser Verordnung aufgeführten Sonn- und Feiertage dürfen unter Einbeziehung der Sonn- 
und Feiertage, die auf Grundlage der nach § 14 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über den Ladenschluss 
erlassenen Verordnung zur Öffnung freigegeben sind, die Zahl 40 nicht überschreiten. Bei einer 
Überschreitung verringert sich die Zahl der nach dieser Verordnung festgesetzten Sonn- und 
Feiertagen entsprechend (beginnend mit dem letzten festgesetzten Sonn- oder Feiertag des Jahres). 
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§ 3 

Geltung anderer Rechtsverordnungen 
 
Die durch Rechtsverordnungen nach den §§ 11, 12 und 14 des Gesetzes über den 
Ladenschluss freigegebenen Verkaufszeiten (Verkauf in ländlichen Gebieten, Verkauf 
bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen und Verkauf aus Anlass von Märkten, Messen 
oder ähnlichen Veranstaltungen) bleiben unberührt. 
 

§ 4 
Beschränkung auf bestimmte Verkaufsstellen 

 
An den in § 1 dieser Verordnung bestimmten Sonn- und Feiertagen dürfen gemäß § 3 der 
Ladenschlussverordnung nur solche Verkaufsstellen für den geschäftlichen Verkehr mit 
Kunden offen gehalten werden, in denen die in § 1 dieser Verordnung genannten Waren im 
Verhältnis zum Gesamtumsatz in erheblichem Umfang geführt (zum Verkauf bereit gehalten) 
werden. Diese Waren müssen unter Berücksichtigung des Gesamtumsatzes den Charakter 
der Verkaufsstelle wesentlichen mitbestimmen. 
 

§ 5  
In-Kraft-Treten und Geltungsdauer 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Bekanntmachung in Kraft und gilt bis 
zum Ablauf des letzten von der Verordnung erfassten Tages. 
 
 
Dinkelsbühl, 01. Februar 2022 
Stadt Dinkelsbühl 
 
 
 
Dr. Hammer 
Oberbürgermeister 
 
 



Hinweise zur Verordnung der Stadt Dinkelsbühl über die Öffnung von Verkaufsstellen 
im Ausflugs- und Erholungsort Dinkelsbühl für das Jahr 2022 
 

(1) Arbeitnehmer dürfen an den verkaufsoffenen Sonntagen nur während der im § 1 
dieser Verordnung festgesetzten Öffnungszeiten und, falls dies zur Erledigung von 
Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, während insgesamt weiteren 
dreißig Minuten beschäftigt werden ( § 17 Abs. 1 des Gesetzes über den 
Ladenschluss). 

 
(2) Die Verordnung des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage, die 

weiteren Vorschriften des § 17 des Gesetzes über den Ladenschluss, die 
Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes, des Manteltarifvertrages für die 
Arbeitnehmer im Einzelhandeln in Bayern, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des 
Mutterschutzgesetzes sind für die an den freigegebenen Sonn- und Feiertagen für die 
in den geöffneten Verkaufsstellen beschäftigten Arbeitnehmer zu beachten. 

 
(3) Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die in § 1 dieser Verordnung 

festgelegten Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen können nach § 24 Abs. 1 Nr. 2 
Buchst. A i.V.m. Abs. 2 des Gesetzes über den Ladenschluss als 
Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden. 

 
(4) Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlung gegen § 3 Abs. 1 dieser Verordnung 

können nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. A i.V.m. Abs. 2 des Gesetzes über den 
Ladenschluss als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 
zweitausendfünfhundert Euro geahndet werden. 
 

(5) Vorsätzliche Verstöße gegen § 3 Abs. 1 dieser Verordnung werden, wenn dadurch 
vorsätzlich oder fahrlässig Arbeitnehmer in ihrer Arbeitskraft oder Gesundheit 
gefährdet werden, gemäß § 25 des Gesetzes über den Ladenschluss als Straftaten 
mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monate oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen 
bestraft. 
 

 
 
 
Bekanntmachungsvermerk: 
Die Verordnung wurde an der Anschlagstafel der Stadt Dinkelsbühl am 01.02.2022 ortsüblich 
bekannt gemacht. Veröffentlichung in der Fränkischen Landeszeitung am 01.02.2022. 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 26.01.2022 
 

Vorlagen-Nr.: 1/002/2022 

Berichterstatter: Bosch, Bettina 

Betreff: Verordnung der Stadt Dinkelsbühl über die Öffnung von 
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertage anlässlich von Märkten 
für das Jahr 2022 und 2023 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Durch den Ablauf der Verordnung über die Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen 
anlässlich von Märkten für das Jahr 2021 soll nun für das Jahr 2022 und 2023 die beiliegende 
Verordnung erlassen werden. Die neue Verordnung wird aufgrund der ständigen Änderungen der 
gesetzlichen Vorschriften zunächst nur für zwei Jahre erlassen.  
 
Vor Erlass der Rechtsverordnung sind im Interesse einer sachgemäßen und einheitlichen Hand-
habung der Einzelhandelsverband, die Gewerkschaften, die örtlichen Kirchen, die Industrie- und 
Handelskammer, die Handwerkskammer und die Kreisverwaltungsbehörde rechtzeitig zu hören. 
Die Anhörung wurde mit Brief im Januar 2022 durchgeführt. 
 
Die stattfindenden Jahrmärkte (Josephi-, Georgi-, Ursula- und Martini-Jahrmarkt) stehen in der 
Stadt Dinkelsbühl seit vielen Jahren im Mittelpunkt des Geschehens und haben eine lange Tradi-
tion. Die Nachfrage von Fieranten ist sehr groß; derzeit werden regelmäßig mehr als 50 Markt-
stände zugelassen. Mit ihrem breit gefächerten Sortiment an Waren sorgen sie für ein abwechs-
lungsreiches Marktgeschehen und sind ein Besuchermagnet für die gesamte Region. 
 
Die zusätzlichen Öffnungszeiten der Geschäfte stellen deshalb nur eine Ergänzung zum eigentli-
chen Marktgeschehen dar. Aus diesem Grund soll die räumliche Begrenzung, wie in den letzten 
Jahren auch, auf den Hauptort von Dinkelsbühl beschränkt werden. Im Wesentlichen handelt es 
sich dabei um die im Einzelhandelskonzept genannten Versorgungsbereiche und Ergänzungs-
standorte. 
 
Anlage: 
Verordnung nach § 14 LadSchlG 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Die beiliegende Verordnung wird erlassen. Sie ist Bestandteil des Beschlusses. 
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Verordnung der Großen Kreisstadt  Dinkelsbühl über die Öffnung 
von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen anlässlich von Märk-
ten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen Hauptort Dinkelsbühl 
für das Jahr 2022 und 2023 
 

Vom 01. Februar 2022 
 
Auf Grund des § 14 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über den Ladenschluss vom 28. No-
vember 1956 (BGBl. I S. 875), in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 
2003 (BGBl. I S. 744), geändert durch Gesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1954) und 
Art. 228 der neunten Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 31. Oktober 2006 
(BGBl. I S. 2407) in Verbindung mit § 11 der Verordnung über die Zuständigkeit zum 
Erlass von Rechtsverordnungen (Delegationsverordnung – DelV) vom 28. Januar 
2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), zuletzt geändert durch § 1 der Verordnung vom 
14. Dezember 2021 (BayMBI. Nr. 902), erlässt die Große Kreisstadt Dinkelsbühl fol-
gende Verordnung: 
 

§ 1 
Verkaufsoffene Sonn- und Feiertage 

 
Abweichend von der Vorschrift des § 3 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes über den Laden-
schluss dürfen Verkaufsstellen im Sinne des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über den La-
denschluss Hauptort Dinkelsbühl aus Anlass 
 

1. des Josephi-Jahrmarktes am 13.03.2022, 12.03.2023, 
2. des Georgi-Jahrmarktes am 24.04.2022, 23.04.2023, 
3. des Ursula-Jahrmarktes am 09.10.2022, 08.10.2023, 
4. des Martini-Jahrmarktes am 06.11.2022, 12.11.2023 

 
jeweils von 12.30 Uhr bis jeweils 17.30 Uhr für den geschäftlichen Verkehr mit Kun-
den geöffnet sein. 
 

§ 2 
Geltung anderer Rechtsverordnungen 

 
Die durch Rechtsverordnungen nach den §§ 11 und 12 des Gesetzes über den La-
denschluss freigegebenen Verkaufszeiten (Verkauf in ländlichen Gebieten und Ver-
kauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen) bleiben unberührt. Die jeweilige 
Gesamtöffnungszeit nach § 1 dieser Verordnung und nach den Rechtsverordnungen 
nach §§ 11 und 12 des Gesetzes über den Ladenschluss darf insgesamt fünf Stun-
den nicht überschreiten. 
 

§ 3 
Inkrafttreten und Geltungsdauer 

 
1. Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Bekanntmachung in Kraft 

und gilt bis zum Ablauf des letzten von der Verordnung erfassten Tages. 

2. Sollte die Durchführung der Anlassveranstaltung(en) im Sinne des § 1 dieser 

Verordnung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen (z.B. Untersagung 

aus infektionsschutzrechtlichen Gründen) nicht möglich sein, verliert diese 

Verordnung für den betroffenen Tag der ausfallenden Anlassveranstaltung 

ihre Geltung. Eine Ladenöffnung ist an diesem Tag dann nicht zulässig. 
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Dinkelsbühl, 01. Februar 2022 
Große Kreisstadt Dinkelsbühl 
 
Dr. Hammer 
Oberbürgermeister 
 
 
Hinweise zur Verordnung der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl über die Öffnung 
von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen anlässlich von Märkten, Messen 
oder ähnlichen Veranstaltungen Hauptort Dinkelsbühl für das Jahr 
2022 und 2023 
 

1. Arbeitnehmer dürfen an den verkaufsoffenen Sonntagen nur während der in § 
1 der oben abgedruckten Verordnung festgesetzten Öffnungszeiten und, falls 
dies zur Erledigung von Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich 
ist, während insgesamt weiterer dreißig Minuten beschäftigt werden (§ 17 Abs. 
1 des Gesetzes über den Ladenschluss). 

 
2. Die Vorschriften des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage, die 

weiteren Vorschriften des § 17 des Gesetzes über den Ladenschluss, die 
Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes, des Manteltarifvertrages für die Ar-
beitnehmer im Einzelhandel in Bayern, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und 
des Mutterschutzgesetzes sind für die an den freigegebenen Sonn- und Feier-
tagen für die in den geöffneten Verkaufsstellen beschäftigten Arbeitnehmer zu 
beachten. 

 
3. Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die in § 1 der oben 

abgedruckten Verordnung festgelegten Öffnungszeiten an Sonn- und Feierta-
gen können nach § 24 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a i.V.m. Abs. 2 des Gesetzes über 
den Ladenschluss als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu fünf-
hundert Euro geahndet werden. 

 
4. Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die in Hinweis Nr. 1 

genannte Bestimmung können nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a i.V.m. Abs. 2 
des Gesetzes über den Ladenschluss als Ordnungswidrigkeiten mit einer 
Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro geahndet werden. 

 
5. Vorsätzliche Verstöße gegen die in Hinweis Nr. 1 genannte Bestimmung wer-

den, wenn dadurch vorsätzlich oder fahrlässig Arbeitnehmer in ihrer Arbeits-
kraft oder Gesundheit gefährdet werden, gemäß § 25 des Gesetzes über den 
Ladenschluss als Straftaten mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit 
Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft. 

 
 
 
Bekanntmachungsvermerk: 
Die Verordnung wurde an der Anschlagtafel der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl und in der Fränki-
schen Landeszeitung  am 01.02.2022 ortsüblich bekannt gemacht. 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 26.01.2022 
 

Vorlagen-Nr.: 3/015/2022 

Berichterstatter: Hartmann, Demas 

Betreff: Baumkataster, Aufnahme, Bewertung und Integration von 
Bäumen in das RIWA GIS Zentrum 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
In der Stadt Dinkelsbühl mit Ortsteilen, muss der Baumbestand aufgenommen, bewertet und in 
ein Katasterprogramm integriert werden. Geplant sind 15.000 Bäume in den nächsten drei Jah-
ren (pro Jahr 5.000 Stück) zu erfassen. 
Es wurden drei Angebote eingeholt, ein Anbieter zog sein Angebot zurück, nachdem dieser er-
fahren hatte, dass wir nun mit dem Programm RIWA-GIS arbeiten (die Software stand zum Zeit-
punkt der Angebotseinholung noch nicht fest).  
Das zweite Angebot liegt bei 92.552,00 € inkl. 19% Ust und ist um 23.222,85 € teurer als der 
günstigste Anbieter (Angebot: 69.329,40 € inkl. 19% Ust).  
 
 
 
 

Haushaltsrechtliche Vermerke: 
1.  Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 69.329,40 € brutto fürs Jahr 2022 
  69.329,40 € brutto fürs Jahr 2023 
  69.329,40 € brutto fürs Jahr 2024 

2.  Haushaltsmittel vorhanden: ja/nein 0,00 € bei HSt.:       

3.  Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch: 

- Einsparungen bei HSt.:       

 - Mehreinnahmen bei HSt.:       

- Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20 

  
 

Vorschlag zum Beschluss: 
 
Die Firma RIWA GmbH aus Memmingen, mit der Erstaufnahme und –bewertung von 5.000 
Bäumen für das Jahr 2022 im Bereich der Stadt Dinkelsbühl zu beauftragen. Auftrag in Höhe von 
69.329,40 € inkl. 19% Ust (58.260,00 € netto) für das Jahr 2022. 
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